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im Namen des Deutschen Vo] des 
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der .S'tr*afsache` gegen den staatenlosen Maurer l 
zur Zeit in Strafhaft im Zuchthaus in Ludwigs I 
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Burg, 
wegen Betrugs u. a. 

hat das He ichegericht, 1. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 4. April 1944, an der teilgenommen haben 

als Richter: 
der Senatsprästdent Dr. Schultze 
und die Reichsgerichtsrdte Dr. Ziegler, Dr. Ronde, 
Rueche, Guth, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Reichsanwalt Richter, 

auf die Ntchtigkeitsbeschwerde des Oberreichsanwalts 
nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Das Urteil des Landgerichts in Frankfurt (Main) vom 22. Juli 1945 
das sich nur mit dem Strafausspruch befaßt, wird unter Aufrechter 
Haltung der ihm zu Grunde liegenden Feststellungen aufgehoben 

Der Angeklagte wird als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher 
zum Tode und zum daue °nden Verlust der Ehrenrechte verurteilt 

Fr hat die Kosten der Nichtigkeitsbeschwerde zu tragen 
Van Rechts wegen 
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-Das Landgericht. hatte durch Ur teil vom 3. Dezember 1942.fÜr 
Beeht erkannt: 

„Der Angeklagte hat fortgesetzt in der Art eines Hochstaplers 
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Betrügereien. verübt, bei .  denen er .sich 'u. e. .Ala Angehörig .dar 
Gestapo, ıfUsttıwı oder StrhfcnstCltsínspektcr J!'riııinc1'beaınter'und 
Ingenieur cusgcb. .Ferner hot er -mehrere. _eírıu"cchelıe'ıd schwere 
flí ebetähíe ubegcngfen. 

.i'r.hct' sich des Verbrechens des hßetrıiges nach §5 1_9_9' b .und 
EGO des österreichischen Strctcesetıbuchs In neuh Nell endeten' und 
drei versuchteN- Fällen, .ferner-'deıı Verbrechens". des Díebstchlsnach 
§§ IPL 1714 èrdee österreichischen St rajgeeetxbhıchä' in μr'ıgefi zu en 
uNd des Vergebene der ..lıqıtscııııc,flıqn9 nach 5 334- des österreichischen 
Sträfpesetäbuchs' in  einem Falle schuldig gııíıccht 

Er ist ferner als gejährl sCher GeıøaNnhet tsuerbrecher-nach 
den Ferechrtflen des Re t chee trcfgesetebuChe. schuldig des -Rückfall 
betruges in :Mei J?bl.Hen/. des schweren' und einfachen .Di ebetchls in 
je 'einen Felle und der Jntsctınqfitqng 

er wird deshalb. srl. einer-~ ıäesbııtıμchthsuSstrafe den fiinf Jahren 
und 'en :Mei Geldstrafen Son Je -.rfltır-wie -u eerurt eflt 

In. Halle der eıcncbeızruabarxııc 'zu-iz: on Stelle -den _Je 
20 .u ein 2'cglZüchth¦ııi.s 

Dell Angeklagten ıeeräen. d i e  Rechte -aus 5 2 nsıes DW". arm 
Bauch. uCıi. FilM' Jahren . eberxcnnt 

Die erll Nıëeııı Pbızıa- urid ü'n±e.r.sucPıíıngla?ıà„ft_ıeHrd au: die 
Zuehflıaueetrafe angerechNet 

Die. Sldherghıfiauanıahrüng der Angeklagten wird 'anqeardnëç 
Ju] d i e  Mahtígkettàbesehweirde des Qbírrıtchsaıwqltä hatte 

ans? Rdanágertcht durch Hnteíl .von 125- April 1.945 das war: Zdea 
Ießrideeriflhta 

U-.líııı Sahuldaprueh dahin; berichtigt, .daß. das fort ,Xøfltge 
erst' des ersten Absatzes des flrteflssatıee ıeeflällt und .hinter 
äııı I'art'.Betr1Jgerreílen'-der Nebenqiıtı .flngeachqltet tat; ,die er 
sich .eure Geıønhııhefi- gemacht hat 

2) Nııuseruızaeprııan dahin ~ır2eän-r±.- du Miitefi den ıretqnereg 
Herzen des ııeeflınlJbàatıea.dıılHnteflsáatıes .als gefllhrl íqher 
GeıøéhMettsverbrechır* und -hinter qm § 200 nach der § 20.3 qtnül' 
.Net ~.~tra 

3) ,iıı gar-saiıııtetı. 8traJ'aueaprocfi~ einschl. der ihrenšıtnafe und 
hinsichtlich der Anrechnıeıg der Pal feet- ııàıd den.ü'nte5'suchunge?ia.›'t 
liebst den ihn ímoweií zu Grunde liegenden Feataiell ıinp-en_lçıu}'geha= 
im und in diesem .Umfang-die Sache. zu neuer .Ferhand2ung.und;..Emt 
sdhetdımç.an d i e  Vorírıatang .ıurflalıverıeí Caen. 
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Als  den Hauptmangel des angefochtenen ü r te í l e  ha t te  das 
Hetchsgerícht beanstandet, daß d i e  Anwendbarkeit des § I Ändë 
n ich t  geprüft worden war. 

Das Landgericht hat dann durch Ur te i l  vom 22. Jul i  1943 den 
Angeklagten als gefährl ichen GewoNnheitsverbrecher wegen, der  
durch das U r te i l  vom 3› Dezember 1942 i n  Verbindung m i t  dem Ürtet l  
des Heichsgeríchts vom 13. März 1943 rechtskräf t ig  festgeste l l ten 
Straftaten unter .Anrechnung der  er1 í t tenen Po l i ze i= ,  Untersuchungs- 
und Strafhaft zu e iner  Gesamtzuchthausstrafe von s ieben Jahren 
und zu zwei Geldstrafen von J e  fünfríe am, an deren s t e l l e  im 
F b l 1 e d e r  N i ch tbe i t r e íbba rke í t  für Je zwanzig 11 e i n  Tag Zuchthaus 
t r i t t ,  ve ru r te i l t ,  dem Angeklagten d i e  .Ehrenrechte auf fünf Jahre 
aberkannt und d i e  Si cherungsverwahrung' des Angeklagten angeordnet 

Gegen d ieses  Ur te i l  hat der Oberretchsanwalt erneut d i e  Nach= 
t igke i tsbeschwerde unter Beschränkung auf den Strafausspruch 
erhoben. ET rügt, daß das Landgericht van der .Anwendung des 5 2 
ÄndG abgesehen hat, und beantragt, gegen den Angeklagten auf Indes 
strafe zu erkennen. 

D i e  N i c h t i g k e i t  tsbeschwerde i s t  begründet. 
Nach dem § 1 Ändo ver fä l l t  der gefährl iche Gewohnheítsverbre 

eher der TOdesstrafe, wenn der  Schutz der Vblksgemeínschaft oder 
das Bedürfnis nach gerechter Sühne de erfordern. naß der Ange= 
k lag te  d i e  zwanzig Taten, d i e  den Gegenstand des gegenwär t i gen  
Strafverfahrens b i lden ,  a l s  gefährl icher Gewohnheitsuerbrecher be 
gangen hat, i s t  r e c h t l i c h  einwandfrei dargetan. Erhebliche Bedenken 
gegen den Strafauespruch i .S .  des Ar t .  7 § 2 der W770 vom 13.August 
1942 bestehen indessen insoweit ,  als das LandgeriaNt.meínt, weder 
der Schutz der Vblksgemeinschaft noch das Bedürfnis nach gerechter 
Sühne erforderten d i e  Tbdesstrafe- 

2 5 

Wie der Senat schon i n  seinem früheren Ur t e i l  vom 13.April 
1943 ausgeführt hat ,  i s t  d i e  Anwendbarkeit des 5 1 Ändø i n  der 
Regel zu bejahen, wenn Zahl und Schwere der Verbrechen und d i e  i n  
ihnen heruorgetretene Gesinnung den Angeklagten als so gefährlich 
und als  menschlich so wert los erscheinen lassen. daß e r  für immer 
aus der Volksgemeínschaft auszuscheiáen i s t .  Diese VorausSetzungen 
hält der Senat abweichend von der Auffassung des Landgerichts h ie r  
für gegeben. n 

Der Angeklagte is t  erst 28 Jahre alt  und hat doch schon eine 



große Zahl von Straftaten begangen. IN Jahre 1956" hat er im Alter 
von 20 Jahren ein .junges üddchen durch Schwíndeleíen dahin ge= 
bracht, daß sie ihre Stellung aufgab und mit ihm ging; in einer 
fremden Stadt hat er sie dann unter Hítnahme ihrer letzten Bar= 
Schaft mittellos im Stich gelassen. Fentge Tage, nachdem er die 
hierfür erkannte Strafe von vierzehn Tagen Arrest verbüßt hatte, 
hat er einen neuen Betrug begangen, für den er mit 24 Stunden 
Arrest bestraft wurde. Vom Ende des Jahres 1939 an hat er erneut 
Betrügereien begangen, und :war in großer Zahl; in elf Fällen 
hat er sich Darlehnsbeträge erschwindelt und in weiteren acht 
Fällen zu erschwindeln versucht. Dafür ist er am l.Oktober 1940 
mit einem Jahr Xerher bestraft werden. 

Die Jetzt abzuurteilenden Straftaten sind in der Zeit vom 
}O. .Juni 1941 bis zum 5- Nbuember 1941 begangen. In diesem kurzen 
Zeitraum von nur etwas täwr vier Monaten hat der Angeklagte zwanzig 
Straftaten verübt, die ihn als gefährlichen Gewohnheítsverbrecher 
kennzeichnen, es handelt sich dabei wiederum überwiegend um Be= 
*rügereíen und um mehrere einfache und schwere Diebstähle. Wenn 
auch nicht alle diese Straftaten durchweg als besonders schwer zu 
bezeichnen sind, so gilt das doch von einem erheblichen Teil, na= 
.mentlich von den Fallen, zu deneN der .Angeklagte als angeblicher 
Pclizeí= oder Justizbeamter Angehörige von persanen, die sich in 
Haft befanden, betrogen hat. Die große Zahl der Verbrechen und die 
Art ihrer Ausführung zeigen, wie auch das Landgericht heruorhebt, 
insbesondere wegen der gemetnschaftsschädliehen GeSinnung, die sie 
offenbaren, in welch hohem Maße der Angeklagte für die AllgeMein: 
zeit gefährlich ist. Lns Landgericht bezeichnet den .Angeklagten 
selbs* als einen überaus raffinierten Betrüger, der an Gewandtheit 
in nichts dem geschicktesten Hcchstapler nachsteN: Und der seine 
Freude darin findet, ohNe Arbeit im Lande herumzuziehen und sich 
dabei durch Betrügereien auf Kasten anderer ein angenehmes Leben 
zu gestalten. 

Die vom Landgericht festgestellten entlastenden Umstände, die 
mit dem noch Verhältnismäßig Jungen Alter des Angeklagten zusammen: 
hängende Unreife seiner Denkweise, der Leichtsinn, der bei .seinen 
früheren und jetzigen Straftaten eine arfif Rolle gespielt hat, ' 
und die .Möglichkeit, daß der Angeklagte während einer langjährigen 
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Zuchthausstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung noch gıbes= 
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seit werden könnte, sind nicht geeignet, die Gefährlichkeit des 

Angeklagten für die Allgemeinheit und die dadurch besonders währende 

des Krieges bedingte Belastung der olksgemeinschaft durch sein 

Weiterleben zu mindern. Die früheren Strafen hätten den Ange klag 

den warnen und zur Rückkehr in ein gesetzmäßiges Leben veranlassen 

sollen. Der Angeklagte hat diese Warnung aber nicht beachtet. Er 

trotz~der früheren Strafen wieder' in gefährlichster Heise 

rückfällig geworden. Monatelang hat er nur von Verbrechen gelebt 

Entgegen der .Auffassung des Landgerichts ist der Senat der Über= 

Beugung, daß angesichts der Wirkungslosigkeit der bisherigen 

Strafen die HO ff nung auf eine Sesserung~ des Angeklagten während 

der Verbüßung einer längeren Strafe und Während der Sicherungs 

uerwahrung so gering ist, daß sie. gegenüber der Bedrohung, die 

ein Weiterleben des Angeklagten für die Allgemeinheit :bedeutet 

nicht entscheidend ins Gewicht fallen kann. Der Angeklagte ist ein 

unverbesserlicher, gefährlicher Gewohnheitsuerbrecher,gegen den 

zum Schutz der VOlksgemeinschaft . mit aller Strenge vorgegangen 

werden muß, zumal da der Angeklagte im Jahre 1941 schon einmal 

aus der. Haft entwichen ist und daher mit der Gefahr eines neuen 

Ausbruchs aus der Haft gerechnet werden muß. Dem Schutzbedürfnis . 

wird unter den erschwerenden Xriegsverhältnissen nur genügt, wenn 

der Angeklagte für immer. unschädlich gemacht wird 

Ebenso wie der Schutz der Volksgemeinschaft erfordert .auch 

das Bedürfnis nach gerechter Sühne die lbdesstrafe. Bei der Hau: 

fung und Schwere der Taten und der dabei zu Inge getretenen ge 

meinsehaftsschädlichen Gesinnung des Angeklagten kann nur die 

schwerste Strafe, die das Gesetz für den gefährlichen Gewohnheits 

uerbrecher versieht, als gerechte Sühne angesehen werden. 

Auf sie muß daher unter AUfhebung des angefochtenen Urteils 

í 

erkannt werden 
Der Ausspruch über den dauernden Verlust der Ehrenrechte be 

ruht auf dem § 32 StGB 
geh. Schultze Ziegler Rohde 

Rasche 


